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Sehr geehrte 

vielen Dank, dass Sie uns Gelegenheit geben, zu der Verbraucherreklamation Stellung zu 
nehmen. Die Kurzversion dieser Stellungnahme finden Sie unten im Dokument. 

Mit der Auslobung „auf Basis von Hanfsamen und Blumenkohl“ ging es uns nicht darum, eine 
quantitative Aussage über die Zusammensetzung des Produkts zu machen. Vielmehr war es uns 
wichtig, einerseits die lebensmittelrechtlichen Vorgaben für vegane Produkte sicherzustellen  
(u.a. Lebensmittel-Informationsverordnung und Leitsätze für vegane und vegetarische 
Lebensmittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs).  
Andererseits sollten die Besonderheiten der Rezeptur hervorgehoben werden:  
Wir verwenden bei dem Produkt bewusst nicht die Grundstoffe, die bei anderen veganen 
Produkten dieser Art zum Einsatz kommen. Die Verwendung von Hanfsamen ermöglicht es uns 
beispielsweise, auf Nüsse zu verzichten – eine Information, die gerade für Allergiker höchst 
relevant ist. Auch können wir auf den Einsatz von Palmöl und Soja als Proteinquelle verzichten – 
beides Zutaten, die unter ökologischen Gesichtspunkten teilweise kritisch hinterfragt werden 
müssen. 

ROUGETTE ist seit Jahrzehnten als Weichkäsemarke auf Basis von Milch im Markt etabliert und 
beim Verbraucher bekannt. Die Einführung eines veganen Produktes unter der gleichen Marke 
erfordert es aus unserer Sicht, auf die ernährungsrelevanten Ersatzzutaten hinzuweisen.  

Wir gehen davon aus, dass Ihre Beurteilung zum gleichen Ergebnis kommt. 

Mit freundlichem Gruß 
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Kurzversion mit 378 Zeichen (mit Leerzeichen) 

Bei der Auslobung ging es uns nicht um eine quantitative Aussage über die Zusammensetzung 
des Produkts, sondern darum, die lebensmittelrechtlichen Vorgaben für vegane Produkte 
sicherzustellen und Besonderheiten der Rezeptur im Unterschied zu anderen veganen Produkten 
hervorzuheben. Selbstverständlich ist die lebensmittelrechtliche Korrektheit der Kennzeichnung 
sichergestellt. 


